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also alle Bürger. Hervorzuheben ist auch, dass bei Erlass des 
Gesetzes die Zahlungsverzugs-RiL auf europäischer Ebene 
noch gar nicht verabschiedet war. 

Im BGB hat der Gesetzgeber die Umsetzung der Fernab-
satz-RiL durch das Fernabsatzgesetz zum Anlass genom-
men, verbraucherschützende Normen aufzunehmen: Zu 
nennen sind §241 a (Lieferung unbestcllter Sachen),§ 661 a 
(Gewinnzusagen), § 676 h (M issbrauch von Zahlungskarten) 
BGB. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber eine Reihe von 
Begriffen allgemein geregelt, wie den Begriff des Verbrau-
chers und des Unternehmers nach §§ 13 und 14 BGB sowie 
das Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen gern. § 361 a 
BGB und das Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen gern. 
§361 b BGB. 

bb) In wenigen Monaten hatte das Bundesministerium 
der Justiz einen Diskussionsentwurf, eine konsolidierte Fas-
sung und einen Regierungsentwurf eines Schuldrechtsmo-
dernisierungsgesetzes veröffentlichtttt. Der Bundesrat hatte 
über 100 Änderungswünsche vorgeschlagen ttz, die weitge-
hend berücksichtigt wurden. Nach den Lesungen im Bun-
desrag und BundesratiD ist das Schuldrcchtmodernisie-
rungsgesetz inzwischen im Bundesgcsetzblattll4 veröffent-
licht worden. Mit dem SchuldrechtsmodernisierungsG wer-
den nicht nur die VerbrauchsgüterkaH[s-, Zahlungsverzugs-
und E-Commerce-RiL umgesetzt, sondern darüber hinaus 
weite Teile des Allgemeinen Teils und des Schuldrechts neu 
geregelt, wie beispielsweise das Verjährungs-, das Leistungs-
störungs- und das Wcrkvertragsrecht. Vor allem werden die 
Sondergesetze in das BGB integriert, wie beispielsweise das 
AGBG, das HWiG, das VerbrKrG, das FernAbsG und das 
TzWrG. 

cc) Ein Referentenentwutf der Bundesregierung sieht in-
zwischen auch eine ,.Modernisierung des Schadensrechts" 
vor. Neben einem Schmerzensgeldanspruch im Vertrags-
recht und im Rahmen der Gefährdungshaftungtl5 sollen eine 
Beweiserleichterung und ein Auskunftsanspruch im Arznei-
mittelgesetz (AMG) dem Kläger bei der Durchsetzung sei-
nes Anspruchs helfen 116. 

2. Risiken des neuen Weges bei der Gesetzgebung 

a) Redaktionsversehen, Fehler, sprach liche 
Schlampereien 

Je größer der Regelungsumfang ist, desto größer ist die Ge-
fahr, dass die neuen Regelungen mit dem bisherigen Konzept 

111 Diskussionsemwurf eines Schuldrccbtsmodernisierungsgesetzcs v. 
4. 8. 2000. Der Diskussionsemwurf ist abgedruckt bei Ernst/Zimmermann 
{lirsg.} (Fn. 121}, S.613 ff.; Konsolidierte Fassung v. 6. 3. 2001. Regie-
rungsentwurf v. 11. 5. 2001, BT-Drs. 338/01 = Fraktionsemwurf v. 14. 5. 
2001, BT-Drs. 14/6040. Alle Fassungen sind abrufbar unter 
http://www.bmj.bund.de sowie unter http://www.thomas- moellers. 
112 Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 31. 8. 2001, BR- Drs. 338/01. 
S. auch Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses v. 9. I 0. 2001, ßT-Drs. 
14/7052. 
113 Beschluss des Bundestages v. 11. I 0. 2001 und des Bundesrates v. 9. 
II. 2001, DR-Drs. 819/01. 
114 BGBI.I v. 29. II. 2001, S. 3138ff. 
115 Ein geplanter §253 Abs. 2 BGB-E lau tet: . Ist wegen einer Verlet-
zung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbst-
bestimmung Schadensersatz zu leisten, bnn auch wegen des Schadcn·s, der 
nich t Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert 
werden, wenn I. die Verletzung vorsitzlieh herbeigeführt wurde oder 2. 
der Schaden unter Berücksichtigung seiner Art und Dauer nicht un-
erheblich isr." 
116 Gesetzesentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderunt; schadenscr-
satuechtlicher Vorschriften, BT-Or. 13/10435 v. 9.11. 2000, Referentenent-
wurf v. 19.2. 2001, Gesetzentwurf v. 24. 9. 2001; abzurufen unter (Fn. 113}.· 
S. hierw auch die Beschlüsse des 62. DjT NJW 1999, 117; Eimer ZfS 2000, 
233. 

nicht abgestimmt sind. In der Literatur wurden das Über-
weisungsgesetz117, das Zahlungsverzugsgesetzlts, und das 
Fernabsatzgesetzl t9 kritisch aufgenommen. Besonders ver-
unglückt ist § 284 Abs. 3 BGB, der statt der gewünschten 
Zahlungsbeschleunigung dem Gläubiger nun verwehrt, in-
nerhalb der ersten 30 Tage seinen Zahlungsanspruch durch-
zusetzen 12o. 

Der Schnellschuss als Bild wenig durchdachten Handeins 
drängt sich geradezu auf. Diesen Vorwurf musste sich gerade 
auch der Diskussionsentwurf vom August 2000 gefallen las-
senl21. Das Bundesministerium der Justiz hat reagiert und 
am 6. 3. 2001 eine konsolidierte Fassung des Diskussionsent-
wurfs veröffentlicht .. Auf einer Sondertagung der deutschen 
Zivilrechtslehrer im März 2001 in Berlin wurde die konsoli-
dierte Fassung als Verbesserung zwar überwiegend begrüßt, 
aber weiterhin Abstimmungsbedarf gesehenl22. Verbesse-
rungsbedarf wurde nicht nur bei der Umsetzung der Ver-
brauchsgüterkauf-RiL123 oder der Zahlungsverzugs-RiL124, 
sondern auch im Leistungsstörungsrecht125, bei Fragen der 
Minderungl26 und der Verjährungl 27 angemahnt. Pointiert 

11 7 Ehmann/Haddi11g WM -Sonderbcilagc 3/1999; Einseie JZ 2000,9, 13; 
Jakobs JZ 2000, 641 ff. 
118 Möllers WM 2000, 2284, 2295: .Symbolgesetzgebung"; Stapenhorst 
DB 2000, 909, 915: .Man sieht dem Gesetz an, dass es nicht in jeder Hin· 
sieht zu Ende gedacht wurde"; ähnlich Huber JZ 2000, 743, 750: .. Man 
kann sich des Eindrucks nicht verwehren, daß der ganze Beratungsprozeß 
irgendwie entgleist ist. Das liegt vielleicht doch daran, daß man schon im 
Ausgangspunkt nich t gründlich und genau scnug nachgcdaclu hat."; Her-
tel ZNotP 2000, 130, 131, 136: .kurze Lebensdauer" und .mit heißer Na-
del gestrickt"; Fabis ZIP 2000, 865, 868: "über sein Ziel hinausgeschossen" 
und .zu unangemessenen und praxisfernen Ergebnissen"; drastischer 
Brambring DNotZ 2000, 245, 246 f: ,. Wer sich vertragstreu verhält, wird 
zum Deppen erkläre" ; Institut für Finanzdienstleistungen VuR 2000, 166: 
.Etikenenschwindel"; Volmer ZFIR 2000, 421, 422, 425: .Grundlagenfeh-
lcr, den ich bei keinem Jurastudenten minieren Semesters durchgehe ließe" 
sowie .PR-Gag des Gesetzgebers"; Emst ZEuP 2000,767,769: .unendlich 
verunglückt und zweckwidrig"; Krebs DB 2000, 1647, 1698 f., 1707: 
• rechtspolitisch nicht überzeugende, weder in sich noch in Bezug auf das 
Gesamtsystem stimmige Neuregclung"; Korbion MDR 2000, 802, 805: 
"entscheidende rechtssystematische r:ehler und Unausgewogenheitcn, die 
geradezu nach einer Nachbesserung rufen" und nochmals Huber JZ 2000, 
957, 966: .Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und Überheblichkeit, mit 
der man in den Gesetzgebungsverfahren das geltende Recht behandelt hat." 
119 Fl11me ZIP 2000, 1427ff.; Hemen ZIP 2000, 1151 ff.; Palandt/Hein-
richs (f-n. 88), § 13 Rdn. 1, 4; H. Roth JZ 2000, I 013 ff.; Liike JuS 2000, 1139; 
a.A. dagegen die Einschiirzung von St. Lorenz JuS 2000, 833, 843 (.Bravo"). 
120 Der Schuldner muss seine Rechnung im Wirtshaus nicht mehr be-
zahlen, sondern kann um Zusendung der Rechnung bitten, um sich dann 
nochmals 30 Tage Zeit zu lassen. S. die Nachweise in Fn. 118. 
121 S. die Beiträge in Emst/Zimmcrmann (Fn. 55) (Regensburger Ta-
gung}; Vorabdrucke durch Dauner-Lieb JZ 2001, 8 ff.; Honse/1 JZ 2001, 
18 ff.; Zimmermall11 JZ 2001, 171 ff.; Schulze/Schulte-Nölkc, Die Schuld· 
rcchtsreform vor dem Hintergrund des Gcmeinschaftsrecht, 2001 (Mün· 
steraner Tagung}; Vorabdruck durch Eidenmiiller JZ 2001, 283 ff. 
122 S. Berliner Sondertagun ~; der Zivilrechtslehrer (die ßeitriige von 
\'f/.H. Rotb, Ulmer, Canaris, \Vestennatm, H. Rotb, Leenen sind abgedruckt 
in: JZ 2001, 473- 560. Besonders dezidiert die Kritik zur konsolidierten 
r:assung von Da11ner-Licb unter www.dauner- lieb.de. 
123 Zum Diskussionsentwurf s. Homel!JZ 2001,278, 281; Gse/1 JZ 2001, 
65 ff.; Datmer-L ieb (Fn. 122}, S. 77 ff.; zum Regierungsentwurf s. 
jorden/Lehmamt JZ 200 1,952 ff. 
124 So wurde beispielsweise Art. 3 Abs. I lit. b} ii der RiL bisher nicht 
umgesetzt, s. Möllers WM 2000, 2284, 2295; H11bcr JZ 2000, 957, 959, 965 f.; 
Da11ner-Lieb (Fn. 122)· S. 38, a.A. dagegen Heinrichs BB 2001, 157, 159, 
161. Auch die Problemotik der Beicrcibungskostcn (Art. 3 Abs. I lit. e} 
wurde bisher nicht geregelt, s. Möllers WM 2000, 2284, 2295; Gse/1 ZIP 
2000, 1861, 1867; a.A. Heinrichs BB 2001, 157, 164. 
125 H11bcr ZIP 2000, 2273ff.; Ernst ZRP 2001, I, 8ff.; Wilhelm/Deeg JZ 
2001, 223 ff.; Morsch JZ 2001, 428ff.; Gmnewald JZ 2001, 433 ff.; Schapp JZ 
2001, 583 ff.; Sto/1 ]Z 2001, 589 ff.; \Vi/helm JZ 2001, 861, 866 ff.; Ahmeppcn 
Dß 2001, 1131 ff.; Kniitel NJW 2001, 2519ff.; das neue Lcistungsstörungs-
recht verteidigend dagegen Anders ZIP 2001, 184 ff.; Canaris ZRP 2001, 
329 ff.; Canaris Dß 2001, 181 S ff; Sr. Lorenz JZ 200 I, 743 f. 
126 H omell JZ 2001, 278, 281; Gaicr ZRP 2001, 336ff. 
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